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I. Die Lage 
 
Der rechtliche und politische Ausbauprozeß der Europäischen Union hält mit der äußeren 
Erweiterung der Europäischen Union nicht Schritt. Er stagniert und bildet sich sogar zurück. 
Die Diskussion über die Verwirklichung der Dienstleistungsfreiheit zeigt, daß der 
Gemeinsame Markt nach wie vor nicht vollendet ist. Seine Vollendung wurde 1992 von den 
Organen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten lautstark proklamiert. Die 
Inflationsraten in einigen Südländern der Europäischen Union, die inzwischen dauerhaft 
höher als in anderen Mitgliedstaaten sind, erwecken den Eindruck, daß die Wirtschafts- und 
Währungsunion ihr Ziel nicht, wie in Maastricht prophezeit, gewährleistet. Unter der letzten 
Regierung wurde in Italien das Ausscheiden Italiens aus der Währungsunion nicht 
ausgeschlossen. Von einer Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Union kann nicht die Rede sein. Fünfundzwanzig nationale Sozialmodelle, 
mehr oder minder gleich gemustert, beherrschen statt eines europäischen Sozialmodells das 
Bild. Der Vertrag über eine Verfassung für Europa, der auf Grund einer Vorlage des 
Konvents über eine Verfassung für Europa von den Regierungen der Mitgliedstaaten 
beschlossen worden ist, infolge gescheiterter Referenden in Frankreich und in den 
Niederlanden aber wohl nicht in Kraft treten kann, sieht keineswegs den weiterreichenden 
Ausbau der Europäischen Union als Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion vor. Selbst für 
die Koordinierung der Politik der Mitgliedstaaten im Bereich ihrer Wirtschafts-, Sozial- und 
Gesellschaftspolitik bringt er keine Fortschritte.  
 
Ungeachtet der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, auf die sich die 
Rechtsordnung der Europäischen Union zunehmend stützt, hinkt ihr Ausbau als 
Rechtsgemeinschaft. Wenn die politische und verfassungsrechtliche Struktur der 
Europäischen Union kein klareres Profil gewinnt, ist sie für die Unionsbürger als 
Rechtsgemeinschaft nicht glaubhaft.  
 
Als Staatengemeinschaft, die die Europäische Union ungeachtet ihrer supranationalen 
Ausprägungen im Kern darstellt, können ihr nur in begrenztem Umfang staatliche 
Kernaufgaben überantwortet werden. Ein weiterreichender Souveränitätstransfer setzt ihre 
Umwandlung in einen Bundesstaat voraus. Die Umwandlung ist die Vorbedingung für eine – 
verschiedentlich als notwendig beschworene - integrierte Sozialpolitik mit einem 
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einheitlichen Sozialmodell und einer einheitlichen Sozialverfassung. Gleiches gilt für eine 
integrierte Wirtschaftspolitik der Europäischen Union anstelle der derzeit bestehenden 
nationalen Verantwortung für die Wirtschaftspolitik, ebenso für die nach wie vor in nationaler 
Verantwortung stehende Beschäftigungspolitik, für die Bildungspolitik und für andere 
Bereiche der Gesellschaftspolitik. Jegliche Diskussion über den Ausbau der Europäischen 
Union in diesen Bereichen der Politik ist verfehlt und schädlich, wenn nicht zugleich der 
Ausbau der Europäischen Union zu einer echten Föderation mitgedacht und angestrebt wird. 
Eine Steuerhoheit und eine Umverteilung von Einkommen sowohl innerhalb der 
Mitgliedstaaten als auch zwischen den Mitgliedstaaten zur Verringerung gesellschaftlicher 
und sozialer Ungleichheiten erfordert bundesstaatlich strukturierte Kompetenzen, eine 
ausreichende zentrale Steuerhoheit, einen dominanten Haushalt und als Voraussetzung für das 
Wirken des Bundesstaates große Solidarität der Bevölkerung. Letztlich muß die nationale 
Loyalität einer neuen integrierten Loyalität der Unionsbürger weichen.  
 
Der Integrationsprozeß weist seit längerer Zeit Erscheinungen der Lähmung auf, deren 
hauptsächliche Ursache die rückgängige Akzeptanz der Europäischen Union in der 
Bevölkerung zu sein scheint. Seit längerer Zeit sinkt die Zustimmung der Bevölkerung zur 
Politik der Europäischen Union, ohne daß diesem Prozeß erfolgreich entgegengewirkt wird. 
Zweifel, Mißtrauen und Ablehnung überlagern die Loyalität der Bevölkerung zur 
Europäischen Union. Das gilt in besonderem Maße, wenn auch nicht ausschließlich für 
Deutschland, wo die Akzeptanz der Europäischen Union nach Maastricht von über 80 % auf 
unter 40 % abgesunken ist und seitdem wohl noch weiter absinkt. Neuerdings wird sogar 
angenommen, daß die immer wieder betonte grundsätzlich positive Einstellung der deutschen 
Bevölkerung zur Integration in Europa als Fehlannahme daraus resultiert, daß die nationale 
Identität der Deutschen relativ wenig ausgeprägt war. Nachdem letztere inzwischen wieder 
erstarkt, wird deutlich, daß es sich um einen Fehlschluß handelte. In fast allen Mitgliedstaaten 
spiegelt jedoch ein beträchtlicher Rückgang der Beteiligung der Bevölkerung bei den Wahlen 
zum Europäischen Parlament den Verlust an Vertrauen, einen stillen Protest gegen die Politik 
der Europäischen Union sowie ein Unbehagen oder auch nur Gleichgültigkeit wider. Der 
negative Ausgang der Befragung der Bevölkerung in Frankreich und in den Niederlanden als 
Voraussetzung der Ratifizierung des von den von den Staats- und Regierungschefs der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Juni 2005 beschlossenen Vertrages über eine 
Verfassung für Europa, wie er auch immer zu erklären ist, ist nur ein, wenn auch ein sehr 
bedeutsamer Ausdruck der Stimmungslage in der Bevölkerung. Mit einer Zustimmung zum 
Verfassungsvertrag ist wohl auch in Großbritannien, in Dänemark, in Schweden, in 
Tschechien und in Polen nach den derzeitigen Verlautbarungen aus diesen Ländern nicht zu 
rechnen. Die Ausarbeitung des Verfassungsvertrages war eine „Naivität“, läßt der 
Regierungschef eines Mitgliedstaates verlautbaren.1  
 
Die Erweiterungen der Europäischen Union der letzten Zeit haben Ängste in der Bevölkerung 
um den erreichten Wohlstand und um Arbeitsplätze entstehen lassen. Die sich häufenden 
Regierungskonferenzen, Maastricht (1993), Amsterdam (1996), Nizza (2000) und die 
Konferenz über den Verfassungsvertrag (2005) haben dazu geführt, dass in der Bevölkerung 
die Entstehung eines Superstaates Europa befürchtet wird, der zudem nur Wirtschaftsstaat und 
nicht zugleich Sozialstaat sein würde. Die Befürchtung ist rein emotional bedingt, denn weder 
entwickelt sich die Europäische Union – auch nicht nach dem Vertrag über eine Verfassung 
für Europa – in diese Richtung noch ist ihre Umwandlung von den europäischen 
Führungsschichten ernsthaft gewollt. Der Vertrag über eine Verfassung für Europa beinhaltet 
rechtlich ein neues Organisationsstatut der Europäischen Union; er ändert deren 
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Organisationsstatut als Staatengemeinschaft, wie es sich aus den Verträgen von 
Rom/Luxemburg/Maastricht/Amsterdam und Nizza ergibt, in verschiedener Hinsicht, aber 
keineswegs grundlegend. Seine Bezeichnung, als „Verfassung“ war von Anfang an denkbar 
unglücklich gewählt; sie hat  die völlig ungerechtfertigte Befürchtung entstehen lassen und 
genährt, dass mit dem Verfassungsvertrag die Europäische Union in ein Staatswesen 
umgewandelt werde. Selbst manchen akademischen, gesellschaftlichen und politischen 
Elitezirkeln der Bevölkerung scheint entgangen zu sein, dass sich die Regierungskonferenzen 
der jüngsten Vergangenheit allenfalls als Trippelschritte des traditionellen Ausbaus der 
Europäischen Union erwiesen und nicht im kleinsten einen Entwicklungsschub in Richtung 
eines europäischen Bundesstaates, d.h. eines Übergangs von „United Nations of Europe“ zu 
„United Europe“ in Gang gesetzt haben. 
 
Besonders bedrückend ist, dass die allgemeine Einschätzung des Zustandes des 
Integrationsprozesses, die in der Bevölkerung vorherrscht, zu einem großen Teil von den 
politischen und gesellschaftlichen Führungsgruppen in vielen Führungssektoren, wenn auch 
anders nuanciert, weitgehend geteilt wird. Auf eine breite Aufklärung und Führung der 
Bevölkerung durch diejenigen Gruppen, die hierzu allein berufen wären, kann die 
Europäische Union in allen Mitgliedstaaten nicht unbedingt setzen. Die Führungsgruppen und 
Führungskräfte der nationalen Bevölkerung, die dazu berufen sind, den Stand des 
Integrationsprozesses sachgerecht einzuschätzen, versagen, wenn es darum geht,  in richtiger 
Weise meinungsbildend auf die breite Bevölkerung einzuwirken. Ursächlich hierfür ist das 
eigenartige Verfahren der Übermittlung des Integrationsprozesses in den Mitgliedstaaten, das 
darin besteht, dass nicht die Organe der Europäischen Union selbst und unmittelbar, sondern 
die Mitgliedstaaten die Politik der Europäischen Union der jeweiligen Bevölkerung 
vermitteln. Dieses Verfahren schließt bereits Fehleinschätzungen auf der Ebene der 
Vermittlungsinstanzen nicht aus, die an die Führungsgruppen und Führungskräfte der  
Bevölkerung weitergereicht werden. Das Europäische Parlament, die Kommission und der 
Europäische Gerichtshof  können sich nicht vergleichbar den nationalen Regierungs- und 
Verfassungsorganen im Rahmen eines integrierten Kommunikationsrahmens unmittelbar vor 
einer europäischen Bevölkerung und einer europäischen Zivilgesellschaft artikulieren und 
sich mit den politischen Kräften der Bevölkerung, die sie tragen berufen sind, 
auseinandersetzen. Sie sind mangels ausreichender Möglichkeiten auf die Vermittlung ihrer 
Politikgestaltung nicht nur auf die nationalen Regierungen, sondern vor allem auf die 
nationalen Medien angewiesen, die ihrerseits die Vermittlung jeweils auf  der Grundlage 
zumeist noch national verkrusteter und nicht ausreichend grenzüberschreitend liberalisierter 
Ordnungsrahmen -  cuius regio eius radio -  und damit nicht einmal gemeinschaftsweit 
gestalten. Die einheitliche Vermittlung der Politik der Europäischen Union durch die 
jeweiligen nationalen Führungsschichten ist nicht gewährleistet. Der Prozess der 
Kommunikation der Europäischen Union mit ihrer Bevölkerung verläuft – völlig anders als in 
jedem anderen Gemeinwesen – infolge Einschaltung nationaler Vermittlungsinstanzen in 
einer Weise, dass die Botschaften der Europäischen Union in der Bevölkerung in zweifacher 
Hinsicht unterschiedlich ankommen. Zum einen haben die nationalen Vermittlungsinstanzen 
nicht nur die Möglichkeit, sondern empfinden es sogar als eine ihrer Obliegenheiten, in die 
Botschaften der Europäischen Union nationale Interessen einfließen zu lassen und  - bewusst 
oder unbewusst – nach Maßgabe der nationalen Europapolitik die „nationale Sicht“ der 
Entwicklung des Integrationsprozesses der Bevölkerung zu übermitteln. Dieses Verfahren der 
nationalen Instanzen, auf den Inhalt der von ihnen „im Auftrag“ der Europäischen Union zu 
übermittelnden Kommunikationsinhalte einzuwirken, mag der Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten zur Unionstreue nicht entsprechen, ist aber seitens der Organe der 
Europäischen Union nicht korrigierbar. Zum zweiten verläuft dieser Prozess – und dies 
beeinträchtigt die jeweils zu überbringenden Botschaften der Europäischen Union weitaus 
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stärker - von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat höchst unterschiedlich und mit unterschiedlichen 
nationalen Ausprägungen. Die gesellschaftlichen Führungsgruppen und Führungsschichten in 
den einzelnen Mitgliedstaaten, auf die es der Europäischen Union ankommt, erfahren Europa 
in der Weise, dass ihnen die nationalen Vermittlungsinstanzen, insbesondere die Regierungen, 
die als Träger der Europäischen Union wirken und den Integrationsprozess mit gestalten,  
national unterschiedlich gefärbte Bilder der europäischen Probleme und Entwicklung 
präsentieren.  
 
Während sich im nationalen Rahmen jeder Kompetenzträger öffentlich und unmittelbar vor 
der betroffenen Bevölkerung artikulieren kann, sind auf der europäischen Ebene nicht nur die 
Mitgliedstaaten bei der Artikulation der Kompetenzträger zwischengeschaltet, sondern fehlt 
auch jegliche europäische Öffentlichkeit. Ein rechtlicher und politischer Rahmen für eine 
europäische Meinungsbildung und einen relevanten europäischen politischen Diskurs ist nicht 
einmal ansatzweise vorhanden. Bislang fehlen alle Institutionen, ohne die eine europäische 
öffentliche Meinungsbildung nicht zur Entstehung gelangen und den schwierigen 
Konkurrenzkampf mit der von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat national gefärbten öffentlichen 
Meinungsbildung über europäische Fragen aufnehmen könnten, angefangen von integrierten 
europäischen politischen Parteien, gesellschaftlichen Institutionen, Massenmedien bis zu 
Institutionen einer integrierten Bildung. Nicht einmal die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs erreicht die Bevölkerung und ihre fachlich betroffenen Kreise, ohne dass sie 
einer kontrollierenden und filtrierenden nationalen Sichtweise ausgesetzt ist. Dieses System 
der Kommunikation, das aus der politischen und verfassungsrechtlichen Struktur der 
Europäischen Union resultiert, keine einheitliche Unterrichtung der Bevölkerung 
gewährleistet und bei der Vermittlung der Politik und des Geschehens auf europäischer Ebene 
deren gezielte oder auch nur die unbeabsichtigte Verfärbung bei ihrer Einspeisung in die 
nationalen Kommunikationsprozesse ermöglicht, liegt nicht in der Verantwortung der 
Mitgliedstaaten. Die Mitgliedstaaten sind ihrerseits im Interesse einer sachgerechten 
Entwicklung des europäischen Integrationsprozesses gehalten, ihre nationalen Belange und 
Vorstellungen zur Geltung zu bringen. Das legitimiert sie zur Einschaltung und 
notwendigerweise auch zur Kommentierung der Berichterstattung, die sie gemäß dem 
vorherrschenden eigenartigen System der Kommunikation Europas auftragsgemäß 
durchzuführen haben. Der in weiten Kreisen der Bevölkerung vorherrschenden pejorativen 
Einschätzung der Kommission der Europäischen Union als eines regulierungswütigen 
Gesetzgebers – das Europäische Parlament und der Rat sind der Gesetzgeber der 
Europäischen Union – haben die Mitgliedstaaten indes aus ihrer Verantwortung für den 
Integrationsprozess ebenso vorbehaltlos entgegenzutreten, wie sie das Recht auf 
Kommentierung der Berichterstattung über Europa für sich in Anspruch nehmen. Auch 
sollten unbestreitbare und unbestrittene fortschrittliche Entwicklungen auf europäischer 
Ebene herausgekehrt werden. In rechtswissenschaftlichen Vorlesungen im Graduiertenbereich 
in Deutschland sollte beispielsweise darauf hingewiesen werden, dass das deutsche 
Verfassungsrecht dem europäischen Wirtschaftsverfassungsrecht fünf maßgebliche, überaus 
wirkungsträchtige Prinzipien verdankt, die das deutsche Grundgesetz nicht kennt und die bei 
der Schaffung des Grundgesetzes, falls sie angedacht worden wären, wahrscheinlich keine 
breite Zustimmung gefunden hätten. Verantwortungsbewusste Kreise der Bevölkerung fragen 
sich aber auf der anderen Seite, wie es beispielsweise dazu kommen konnte, dass die 
Kommission 1985 ein Weißbuch zur Verwirklichung des Binnenmarktes auflegt, das 
abgesehen von dem Hinweis auf zwei – angeblich neue - Prinzipien der Rechtsangleichung, 
nämlich die sog. Methode des Bezugnahme auf die Normen und Regelwerke der Wirtschaft 
anstelle detaillierter Regelungen des Gemeinschaftsgesetzgebers, und zweitens die 
wechselseitige Anerkennung der nationalen Rechtsvorschriften hauptsächlich in der 
Zusammenstellung aller bis dahin dem Rat vorgeschlagenen, von diesem aber nicht 
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verabschiedeten Richtlinien und Verordnungen bestand. Der Binnenmarkt wurde nicht erst 
1985 mit dem Weißbuch der Kommission und seiner Annahme durch den Rat errichtet, 
sondern war bereits in dem Vertrag von Rom angelegt. Er wurde auch 1992 mit der 
Durchführung des Programms des Weißbuches nicht vollständig, sondern im Gegenteil nur 
sehr  begrenzt  „vollendet“.  Wie  unvollendet  der Binnenmarkt blieb, wurde augenscheinlich, 
als die Kommission 10 Jahre nach seiner angeblichen Vollendung 2002 dem Rat und dem 
Europäischen Parlament einen Vorschlag zur Verwirklichung der grenzüberschreitenden 
Dienstleistungsfreiheit unterbreitete. Die Währungsunion wurde 1993 errichtet und die 
einheitlichen Währung später in zunächst zwölf Mitgliedstaaten eingeführt, obgleich die 
materiellen Aufnahmebedingungen, die in Maastricht vertraglich vereinbart worden waren, 
von mehreren Mitgliedstaaten nicht erfüllt waren. Dieser Vorgang muß sich - ungeachtet des 
überaus hohen politischen Symbolwertes, den die einheitliche Währung hat – fragen lassen, 
ob die inzwischen sichtbar gewordene mangelnde Stringenz der Regelungen des Vertrages 
von Maastricht nicht früher erkennbar gewesen war. Gleiches gilt hinsichtlich der seiner Zeit 
als sicher vorausgesagten quasi „natürlichen“ Angleichung der Inflationsraten innerhalb der 
einzelnen Mitgliedstaaten, deren eigenverantwortliche Gewährleistung durch die 
Mitgliedstaaten auf der Konferenz von Maastricht als Grundlage und Voraussetzung für das 
Funktionieren der Währungsunion und für die Sicherung der neuen Einheitswährung 
vereinbart wurde. Inzwischen stellt sich heraus, daß bestimmte Südstaaten der Europäischen 
Währungsunion zu Lasten der Stabilität der Währungsunion über Jahre hindurch höhere 
Inflationsraten als der Durchschnitt aufweisen. Was Malta als neuem Mitgliedstaat 2005 recht 
war, war Norwegen, das in den sechziger Jahren zusammen mit Großbritannien, Irland und 
Dänemark zweimal um seine Aufnahme in die damalige Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft nachgesucht hat, nicht billig. Zu Gunsten Maltas wurde 2005 
vereinbart, daß die Niederlassungsfreiheit, die eine der vier Grundfreiheiten des 
Gemeinsamen Marktes ist, in Malta in begrenztem Ausmaß dauerhaft, d.h. nicht nur auf 
Grund einer bei Beitrittsverträgen üblichen zeitlich befristeten Übergangsregelung, nicht zur 
Geltung gelangt. Dem Beitrittskandidaten Norwegen wurde bei den Beitrittsverhandlungen 
nicht zugestanden, daß die für die Übernahme der Fischereipolitik der EWG an sich 
vereinbarte längere Übergangsregelung in der Weise ausgestaltet wurde, daß letztlich die 
Übernahme der Fischereipolitik nicht der Entscheidung des Rates oblag, sondern Norwegen 
überlassen blieb. Zum Beitritt Norwegens wäre es wahrscheinlich gekommen, wenn die 
Europäische Gemeinschaft Norwegen das als unerläßlich erbetene „offene Ende“ der 
Übergangsregelung für die Übernahme der Fischereipolitik zugestanden hätte. Norwegen 
hätte bei einem anderen Ausgang des Referendums als Mitglied der Europäischen 
Gemeinschaft zu einem späteren Zeitpunkt die Regelungen wahrscheinlich autonom 
übernommen und wäre heute Mitglied der Währungsunion. 
 
Das Mißtrauen der Bevölkerung gilt der Europäischen Union als solcher bzw. ihrer Politik 
und betrifft nicht zugleich die Einigung Europas als politische Idee. Im Rampenlicht von 
Skepsis und von Verlust an Vertrauen stehen die Kommission und der Rat, weniger das 
Europäische Parlament und wohl noch weniger der Europäische Gerichtshof. Die Einigung 
Europas als politisches Ziel des Integrationsprozesses ist im Bewußtsein der Bevölkerung 
durchaus lebendig, unabhängig davon, wie dieser sich vollzieht. Das Ziel eines 
Zusammenlebens der Völker Europas in Frieden und mit wachsendem Wohlstand für alle ist 
in der Bevölkerung angesichts einer jahrhundertelangen anders geprägten Geschichte Europas 
wahrscheinlich unerschütterlich für immer verankert.  
 
II. Der alltägliche Verhandlungsprozeß der EU im Bild der Bevölkerung 
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Das Bild der Europäischen Union wird in der Bevölkerung überaus stark dadurch geprägt, daß 
die Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaaten im Rat und auch die Beratungen im 
Europäischen Parlament zumeist Fragen der nationalen Beiträge und Rückflüsse aus dem 
Haushalt der Europäischen Union betreffen. Die Europäische Union, deren Haushaltsmittel zu 
über 40 % der Landwirtschaft zufließen und zu über 30 % der Mitfinanzierung der 
Strukturpolitik der Mitgliedstaaten dienen, stellt sich so dar, wie wenn ihre hauptsächliche 
Aufgabe in der Verteilung gemeinsam aufgebrachter finanziellen Ressourcen und in 
Interessenausgleich der Mitgliedstaaten rein finanzieller Art besteht. Ein vergleichbares 
äußeres Bild bietet die Wahrnehmung der Aufgaben durch ein Gemeinwesen in keinem 
Mitgliedstaat. Dieses einmalige Bild wird dadurch zusätzlich belichtet, daß die 
Agrarmarktpolitik, die seit Jahrzehnten nur noch als Ziel die Sicherung der Einkommen der 
Landwirtschaft zu verfolgen braucht, und die Strukturpolitik, die ungeachtet der durch die 
Erweiterungen der Europäischen Union bedingten Veränderung der wirtschaftlichen, 
gesellschaftlichen und politischen Grundverhältnisse in der Europäischen Union zu keiner 
Zeit den neuen Erfordernissen entsprechend reformiert worden ist nicht mehr rational 
nachvollziehbar erscheinen.  
 
Der Ressourcentransfer zwischen den Mitgliedstaaten über den Haushalt der Europäischen 
Union ist als solcher keine Aufgabe der Europäischen Union. Innerhalb von Staaten, 
insbesondere von Bundesstaaten, findet der Finanzausgleich auf der Grundlage eines abstrakt 
geordneten Regelungssystems, und nicht eingebunden in die Gestaltung politischer Aufgaben 
wie in der Europäischen Union statt. Seine eigenartige Einbindung in die Gestaltung der 
Sachaufgaben der Europäischen Union ist darauf zurückzuführen, dass die Europäische Union 
als Staatenverbund, der eine entsprechendes abstraktes System des Finanzausgleichs nicht hat, 
nur über mit Zuwendungen verbundene politische und rechtliche Maßnahmen finanzielle 
Ressourcen verteilen kann. Das Bild, das die Europäische Union mit den vorrangig 
erscheinenden Finanzverhandlungen bietet und sich aus ihrer Struktur als 
Staatengemeinschaft erklärt, wird die Europäische Union so lange bieten, wie sie nicht in 
einem europäischen Bundesstaat aufgegangen ist. Mit dieser Umwandlung ist zumindest in 
naher Zukunft nicht zu rechnen. Um so mehr muss die Europäische Union daher aber besorgt 
sein, dass die verteilenden Wirkungen der Agrarmarktpolitik und der Strukturpolitik, die 
zusammen fast 90 % der Haushaltsmittel in Anspruch nehmen, auf breite Akzeptanz in der 
Bevölkerung stoßen. 
 
Die Verteilung von Ressourcen stellt  politisch einen „Mehrwert“ dar, wenn durch sie die 
politischen Ziele der Europäischen Union unterstützt, insbesondere die Solidarität zwischen 
den Mitgliedstaaten und ihrer Bevölkerung gestärkt wird. Ökonomisch führt der 
Ressourcentransfer entgegen einer verbreiteten abweichenden Meinung keineswegs nicht 
schlechthin zu einem „Mehrwert“ in dem Sinne, daß er als Aufgabe der Europäischen Union 
eingestuft und als Gegenleistung der Europäischen Union für die Beiträge der Bevölkerung 
zur Finanzierung des Hauhalts der Europäischen Union angesehen werden kann. Eine 
Maßnahme der Infrastruktur in einem Mitgliedsstaat, die aus Mitteln des Haushalts der 
Europäischen Union finanziert wird, stellt ungeachtet ihrer Bedeutung für den begünstigten 
Mitgliedstaat für die Europäische Union als solche nur dann einen ökonomische Mehrwert 
dar, wenn sie ökonomisch zu einer höheren „Rendite“ führt, als fiktiv eine entsprechende, 
infolge Entzugs der Ressourcen unterbliebene Maßnahme der Infrastruktur in den 
Mitgliedstaaten, aus denen die finanziellen Mittel stammen, an „Rendite“ erbringen würde. 
Sofern die beiden zu vergleichenden „Renditen“, die reale und die fiktive, auch nur gleich 
hoch sind, bedingt der Ressourcentransfer ökonomisch nur einen „Äquivalenzwert“. Wenn 
die reale „Rendite“ in dem begünstigten Mitgliedstat geringer als die fiktive Rendite in den 
Mitgliedstaaten ist, die zur Finanzierung des Ressourcentransfers beigetragen haben, d.h. 
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„eine Kathedrale in der Wüste“ gesetzt worden ist, liegt ökonomisch weder ein „Mehrwert“ 
noch ein „Äquivalenzwert“, vielmehr ein „Minderwert“ vor. Dieser läßt sich gegebenenfalls 
zumeist auch nicht als politischer „Mehrwert“ rechtfertigen.  
 
Als unerläßliche Hauptaufgabe zur Wiederbelebung des Integrationsprozesses und seiner 
ausreichenden Akzeptanz in der Bevölkerung stellt sich daher die Neuordnung und 
Anpassung des „Ressourcentransfers“ an die durch die Erweiterungen bedingte Veränderung 
der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Grundverhältnisse in der 
Europäischen Union 
 
III. Die ökonomische, gesellschaftliche und politische Grundstruktur der 

Europäischen Union im Wandel ihrer Entwicklung durch die Erweiterungen  
 
Die Europäische Union hat als Staatenverbund ohne eigene Rechtspersönlichkeit eine 
eigenartige Tempelstruktur. Sie besteht aus drei sog. Pfeilern oder Säulen, nämlich der 1958 
rechtlich selbständigen und rechtsfähigen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (daneben 
die Europäische Atomgemeinschaft und die ältere, inzwischen nicht mehr existierende 
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl) und zwei 1993 ihr neu zugewiesenen 
zwischenstaatlich organisierten Funktionsbereichen, nämlich der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik und der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei der Justiz- und 
Innenpolitik. Die Europäische Union stellt einen politischen und rechtlichen Verbund ihrer 
inzwischen 25 Mitgliedstaaten dar, dessen vorrangige Zielsetzung die Sicherung eines 
dauerhaften Frieden sowohl zwischen ihren Mitgliedstaaten und Völkern als auch mit der 
dritten Welt ist. Um ihre politischen und wirtschaftlichen Zielsetzungen zu sichern, 
namentlich auch die Förderung des Wohlstandes zu gewährleisten, sind der Europäischen 
Gemeinschaft als dem ersten und bedeutendsten Pfeiler der Europäischen Union, im 
wesentlichen die Errichtung eines Gemeinsame Marktes zwischen den Volkswirtschaften 
ihrer Mitgliedstaaten, die Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion und die 
Errichtung eines gemeinsamen Raumes der Freiheit, Sicherheit und des Rechts als Aufgaben 
übertragen. Im Rahmen ihrer beiden anderen Funktionsbereiche obliegt der Europäischen 
Union – im Wege der Koordinierung der Politik der Mitgliedstaaten als zunehmend 
bedeutsame – als Aufgabe die Gestaltung einer Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 
ihrer Mitgliedstaaten.  
 
Die Sicherung des Friedens ist das vorrangige Ziel der Europäischen Union. Alle anderen 
Zielsetzungen der Europäischen Union sind der Friedensordnung untergeordnet. Das Ziel der 
Europäischen Union, dauerhaft den Frieden zu sichern, ermöglicht indes allein keine 
Aussagen über den notwendigen Ausbau der Europäischen Union als Organisation. Die 
entscheidende Frage, ob das „in Vielfalt geeinte“ Europa bereits als „United Nations of 
Europe“, d.h. als Konföderation oder Staatenbund, in dauerhaftem Frieden leben kann oder ob 
die Umgestaltung der Europäischen Union in einen Bundesstaat „United Europe“, welcher 
föderalen Verdichtung auch immer, unerläßlich ist, beantwortet die Zielsetzung der 
Friedenssicherung als solche nicht. Auf diese Kernfrage, die von Anbeginn an im Mittelpunkt 
der verfassungspolitischen Diskussion steht, können allenfalls - und auch dies nur bis zu 
einem gewissen Maße - die organisatorischen Erfordernisse, welche die gegenwärtigen und 
möglicherweise weiteren zukünftigen Aufgaben der Europäischen Union verlangen, eine 
Antwort geben. Aus der Zielsetzung der Friedenssicherung folgt aber, daß die Europäische 
Union als eine Rechtsgemeinschaft, und zwar als eine Rechtsgemeinschaft für ihre Bürger, 
die den Mitgliedstaaten übergeordnet ist, ausgestaltet sein muß. 
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Die ökonomische und gesellschaftliche Grundstruktur der Europäischen Union und auch ihre 
politische Struktur haben sich seit der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
1958 grundlegend verändert, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Die Volkswirtschaften der 6 
Gründerstaaten Frankreichs, Deutschlands, Italiens, Belgiens, der Niederlande und 
Luxemburgs, hatten noch in etwa eine gleichen wirtschaftlichen Entwicklungsstand 
aufzuweisen. Die annähernd gleiche gesellschaftliche und politische Struktur der sechs 
Gründerstaaten ermöglichte nach der Gründung der Europäischen Gemeinschaft mehr oder 
minder problemlos die Errichtung des Gemeinsamen Marktes, d.h. die Verwirklichung der 
vier Grundfreiheiten, die Einführung einer gemeinsamen Handelspolitik auf der Grundlage 
einer Zollunion, die Einführung einer Wettbewerbs- und Subventionsaufsicht und sogar die 
Einführung einer Gemeinsamen Agrarpolitik auf der Grundlage von übernationalen 
Marktorganisationen. Die originäre Grundstruktur der Europäischen Gemeinschaft, die in 
gleicher Weise für den organisatorischen Aufbau wie für die Ausgestaltung der Europäischen 
Gemeinschaft als Rechtsgemeinschaft wesentlich war, hat sich im Zuge ihrer mehrfachen 
äußeren Erweiterungen, 1973 um Großbritannien, Dänemark und Irland, 1981 um 
Griechenland, 1986 um Spanien und Portugal, 1995 um Österreich, Schweden und Finnland 
und 2004 um Polen, Tschechien, Ungarn, Slowenien, die Slowakei, Lettland Litauen, Estland, 
Malta und Zypern in mehrfacher Hinsicht grundlegend gewandelt. Durch den Beitritt 
Bulgariens und Rumäniens, der beschlossen Sache ist, und durch etwaige weitere Beitritte zur 
Europäischen Union, vor allem gegebenenfalls der Türkei, werden sich die Verhältnisse 
erneut verändern, insbesondere wird das Wirtschaftsgefälle zwischen den Mitgliedstaaten 
noch weiter anwachsen. Letzteres ist ein wesentlicher Faktor nicht nur für die Wirkungsweise 
des Gemeinsamen Marktes und den Ressourcentransfer, sondern bei der Gestaltung nahezu 
aller Aufgaben der Europäischen Union. Im Rahmen eines Staatenbundes, als den sich die 
Europäische Union ungeachtet ihrer supranationalen Ausprägungen in Kern darstellt, sind in 
erster Hinsicht nicht ihre Organe, sondern die im Verbund miteinander stehenden 
Mitgliedstaaten Träger des Integrationsprozesses und für dessen Gestaltung verantwortlich. 
Alle Mitgliedstaaten, deren Zahl inzwischen auf 25 angewachsen ist, stehen indes bei der 
Wahrnehmung ihrer „Gemeinschaftsaufgabe“ mehr oder minder unter dem Zwang, ihre 
nationalen Interessen wahrnehmen zu müssen. Die vielfältigen nationalen Belange, die es 
tagtäglich auszugleichen gilt, sind mit der Erweiterung der Europäischen Union nicht 
homogener, sondern mannigfacher und neuartiger geworden. Neben dieser grundlegenden 
Veränderung der politischen Verhältnisse hat sich die Grundstruktur der Europäischen Union 
auch insofern gewandelt, als sich das Verhältnis der Zahl der großen Mitgliedstaaten zur Zahl 
der mittleren und kleinen Mitgliedstaaten maßgeblich verändert hat. Dieses Verhältnis 
bestimmt in Form einer Gewichtung sowohl der nationalen Stimmen im Rat als auch der 
nationalen Repräsentanz im Europäischen Parlament jeweils den Einfluß der Mitgliedstaaten 
auf die Politik der Europäischen Union, auf ihre Rechtsgestaltung und vor allem auf den 
Finanzausgleich und den Ressourcentransfer.  
 
Das Kompetenz- und Entscheidungssystem der alten Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
(EWG, EGKS, EAG) war für eine Sechser-Gemeinschaft konzipiert und maßgeschneidert 
zugeschnitten. Es begnügte sich damit, daß der Europäischen Gemeinschaft als Aufgaben im 
wesentlichen nur die Errichtung eines Gemeinsamen Marktes, einschließlich der Zollunion, 
der gemeinsamen Handelspolitik und der Wettbewerbsaufsicht, sowie als zweite 
Hauptaufgabe die - in keinen rechtlichen Rahmen eingebundene - Koordinierung der 
Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten, d.h. der kurzfristigen Wirtschaftspolitik, einschließlich 
der Währungspolitik, der mittelfristigen Wirtschaftspolitik und der wirtschaftlichen 
Infrastrukturpolitik, einschließlich verschiedener Bereiche der Gesellschaftspolitik, 
übertragen wurden. Die Konzeption der originären Europäischen Gemeinschaft sah mit 
Ausnahme des sog. Sozialfonds - der Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik der Mitgliedstaten, 
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namentlich Italiens anteilig finanzieren sollte - keinen Finanzausgleich und 
Ressourcentransfer zwischen den Mitgliedstaaten vor. Da die beiden ursprünglichen 
Aufgaben, vor allem der Gemeinsame Markt, nach den späteren Erweiterungen angesichts des 
ständig größer werdenden zwischenstaatlichen wirtschaftlichen Gefälles einen angemessenen 
wirtschaftlichen Ausgleich zwischen den Mitgliedstaaten nicht mehr gewährleisten konnte, 
wurde der Europäischen Gemeinschaft schrittweise als neue Aufgabe die Verantwortung für 
den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt der Mitgliedstaaten überantwortet. Nachdem 
zunächst der Sozialfonds aufgestockt wurde, wurde zusätzlich ein Regionalfonds eingerichtet, 
der Agrarstrukturfonds in die neue Aufgabe überführt und letztlich auf der Konferenz von 
Maastricht, um einer bestimmten Gruppe von Mitgliedstaaten zugleich den Beitritt zu der 
neuen Wirtschafts- und Währungsunion zu erleichtern, ein Kohäsionsfonds eingerichtet. 
Zusätzlich wurde später als Strukturfonds für die Fischerei, weil diese begrifflich nicht der 
Landwirtschaft zuzurechnen ist, eine sog. Fischereifazilität eingerichtet.  
 
Zeitgleich mit der zunehmenden Aufstockung der Finanzmittel für die Strukturpolitik der 
Europäischen Gemeinschaft entwickelte sich die Gemeinsamen Agrarpolitik, nachdem ihre 
vier weiteren Zielsetzungen nicht mehr verfolgt zu werden brauchten, zu einer reinen 
Einkommenspolitik für die Landwirtschaft. Die Strukturpolitik der Europäischen 
Gemeinschaft - mit ihren inzwischen miteinander verbundenen Fonds - gewährleistet keinen 
Ressourcentransfer ausschließlich von den wohlhabenden auf die weniger wohlhabenden 
Mitgliedstaaten. Die Agarmarktpolitik hat als Einkommenspolitik für die Landwirtschaft 
sowohl innerhalb der einzelnen Mitgliedstaaten als auch zwischen den Mitgliedsstaaten zu 
einer Einkommensstruktur geführt, die nicht durch eine Begünstigung der weniger 
wohlhabenden Mitgliedstaaten gekennzeichnet ist. 
 
Die Aufnahme der Staaten Mittel- und Osteuropas und des baltischen Raumes war aus 
politischen Gründen unabweislich. Ihre Aufnahme in die Europäische Union war keine den 
früheren Erweiterungen entsprechende klassische Erweiterung. Es ging darum, den 
politischen Neuordnungsprozeß und die bewährte Friedensordnung der freien Länder 
Westeuropas auf jene Länder Europas zu erstrecken, denen die Mitwirkung und Teilhabe an 
der Entfaltung der Einigung Europas über Jahrzehnte hindurch versagt war, und dies 
ungeachtet aller wirtschaftlichen und politischen Probleme, mit denen die Einigung mit 
diesem Teil Europas von Anfang an vorhersehbar belastet war. Die Meinungen in der 
Bevölkerung mögen durch Sorgen um den Erhalt des erreichten Integrationsstandes und durch 
Ängste der Bedrohung ihrer wirtschaftlichen Grundlagen, namentlich ihrer Arbeitsplätze und 
ihres Wohlstandes, bestimmt sein. Wäre die Europäische Union auf die Länder Mittel und 
Osteuropas - sowie in absehbarer Zeit auch Südosteuropas – sowohl als Friedensordnung als 
auch als System des Beistands auf dem schwierigem Weg dieser Länder zu neuem 
Selbstbewußtsein, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Marktwirtschaft nicht erstreckt 
worden, hätten in den Ländern politische Entwicklungen eintreten können, die zu weitaus 
größere Besorgnissen und Ängsten hätten Anlaß gegeben können. Angesichts des 
gewachsenen Zeitdrucks war es auch angezeigt, zur Bewältigung des historischen Vorgangs 
die Länder Mittel-, Nordost- und Osteuropas im Dezember 2002 nicht gemäß dem 
traditionellen Vorgehen der Europäischen Union mit der Feststellung aufzunehmen, daß sie 
die Voraussetzungen für einen Beitritt vollauf erfüllten, vielmehr unter Verzicht auf diese 
Feststellung nur die bloße Erwartung zu erklären, daß die Voraussetzungen für die Aufnahme 
in die Europäische Union, insbesondere auch in deren Gemeinsamen Markt und in die 
Zusammenarbeit bei der Innen- und Justizpolitik, im Mai 2005, dem Tage ihres Beitritts zur 
Europäischen Union, restlos erfüllt sein würden.2  
                                                 
2 Das für die Aufnahme gewählte Verfahren, die überaus zahlreichen Übergangsregelungen und 
Übergangsfristen, zwei bislang nicht bekannte Schutzklauseln in dem Beitrittsvertrag, durch die sich die alten 
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Die entscheidende Frage, die sich vor und während der Beitrittsverhandlungen gestellt hat und 
die sich auch nach wie vor stellt, geht dahin, ob die Kompetenz- und Verfassungsstruktur der 
Europäische Union zur Bewältigung der ihr zugewachsenen neuen Aufgaben ohne Reformen, 
die bislang ausgeblieben sind, ausreicht. Die Frage betrifft den Gemeinsamen Markt mit der 
diesen überdachenden Verantwortung der Europäischen Union für den wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenhalt der Mitgliedstaaten, die Gemeinsame Agrarmarktpolitik sowie die 
Wirtschafts- und Währungsunion. 
 
IV. Reform- und Konsolidierungsbedarf  
 
Im Vordergrund der notwendigen Reformen steht die Neuordnung des Ressourcentransfers. 
 
      1 Neuordnung des Ressourcentransfers 
 
Eine Staatengemeinschaft, als die sich die Europäische Union selbst nach dem Vertrag über 
eine Verfassung für Europa darstellt, kann anders als ein Bundesstaat mangels ausreichender 
Solidarität in der Bevölkerung, die noch nicht zu einer neuen Nation zusammengewachsen ist, 
nur in einem begrenztem Ausmaß einen Finanzausgleich unter seinen Mitgliedstaaten sowie 
einen Ressourcentransfer gewährleisten. Selbst wenn sich der Ressourcentransfer im Rahmen 
des Finanzausgleichs - was innerhalb der Europäischen Union nicht einmal der Fall ist - 
ausschließlich nach dem sog. Nettofondsprinzip ausschließlich von den wohlhabenderen 
Mitgliedstaaten auf die weniger wohlhabenden Mitgliedstaaten vollzieht, stößt er auf 
Grenzen. Der Europäischen Union ist weder nach dem Vertrag von Rom noch auf Grund der 
späteren Verträge von Luxemburg, Maastricht, Amsterdam und Nizza die Herstellung 
einheitlicher oder auch nur gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Mitgliedstaten und in 
allen Regionen als Ziel gesetzt. Die Wirtschaftspolitik, einschließlich der Regionalpolitik, 
liegt auch im Rahmen der 1993 errichteten Wirtschafts- und Währungsunion in der 
Verantwortung der Mitgliedstaaten. Die Kompetenzen der Europäischen Union im Rahmen 
der Politik des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts beschränken sich auf eine 
anteilige Beteiligung an nationalen Maßnahmen der Förderung unterentwickelter Regionen 
(Regionalfonds), der Förderung der Entwicklung landwirtschaftlicher Strukturen 
(Agrarstrukturfonds und Fischereifazilität), der Förderung des Arbeitsmarktes (Sozialfonds) 
und des Ausbaus bestimmter Infrastrukturen (Kohäsionsfonds). Die Umstellung des 
derzeitigen Systems der Mitförderung der nationalen Maßnahmen - die infolge ihrer 
Ausgestaltung mehr oder weniger alle, vor allem auch die wohlhabenderen Mitgliedstaaten 
begünstigt -  in der Weise, daß sich der Ressourcentransfer im Rahmen der Fondspolitik der 
Europäischen Union, der infolge institutioneller Begrenzung nicht ständig weiter aufgestockt 
werden kann, nach dem sog. Nettofondsprinzip ausschließlich von den wohlhabenderen 
Mitgliedstaaten auf die weniger wohlhabenderen Mitgliedstaaten vollziehen würde, war an 
sich ein Reformvorhaben, vor dem die Mitgliedstaaten auf der Konferenz von Nizza 
angesichts der historischen Aufgabe der Herstellung der Einheit Europas durch Eingliederung 
der wirtschaftlich entwicklungsbedürftigen Staaten Mittel-, Nordost- und Osteuropas im 
Interesse der dauerhaften Sicherung des Gemeinsamen Marktes, der Wirtschafts- und 
Währungsunion und wohl auch der Europäischen Union als solcher gestanden haben. Zu der 
notwendigen Reform ist es nicht gekommen. Auch der Vertrag über eine Verfassung für 
Europa sieht die unerläßliche Umstellung der Fondspolitik und des Ressourcentransfers nicht 

                                                                                                                                                         
Mitgliedstaaten vor den neuen Mitgliedstaaten schützen, und zwei weitere Aufschubklauseln in dem 
Beitrittsvertrag mit Bulgarien und Rumänien zusätzlich zu den neuen Schutzklauseln sind ein Beleg dafür, daß 
die neuen Mitgliedstaaten nur als begrenzt beitrittsreif angesehen wurden. 
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vor, weder in der Weise, daß er der Europäischen Union neue Kompetenzen zuweist, noch in 
Form, daß ihm politische Beschlüsse und Absichtserklärungen der Mitgliedstaaten über die 
Notwendigkeit einer  Reform der Strukturpolitik beigefügt sind.  
 
    2. Reform der Agrarpolitik 
 
Um die erweiterte Europäischen Union als friedens- und wohlstandsschaffende Ordnung 
dauerhaft zu erhalten, hätte auch die Gemeinsame Agrarmarktpolitik auf der Konferenz von 
Nizza einer Reform unterzogen werden müssen. Die Stützung der Einkommen der 
Landwirtschaft durch die Agarmarktpolitik setzt nach wie vor, obgleich sie inzwischen in den 
letzten Jahren in Ansätzen davon entkoppelt worden ist, an der Produktion an, und dies 
ungeachtet der Gegebenheiten der unterschiedlich großen landwirtschaftlichen Betriebe. Die 
Folge ist, daß die Einkommen der Landwirtschaft nicht nach „sozialen“ Gesichtspunkten und 
Bedürfnissen subventioniert werden. Die Struktur der Einkommen, die durch die 
Agarmarktpolitik entstehen, weist sozialpolitisch nicht nachvollziehbare Verzerrungen 
sowohl innerhalb der einzelnen Mitgliedstaaten als auch zwischen den Mitgliedstaaten auf. 
Landwirtschaftliche Betriebe, die auch unter freien Marktbedingungen auskömmliche 
Einkommen erzielen würden, werden von der Agrarmarktpolitik zum Teil in erheblichem 
Ausmaß begünstigt. Gleichermaßen werden Mitgliedstaaten, die angesichts ihres 
wirtschaftlichen Wohlstands ihre Landwirtschaft durchaus auch ohne Rückgriff auf die 
Ressourcen des europäischen Haushalts ausschließlich über eigene Unterstützungs-
maßnahmen unterhalten könnten, beträchtliche begünstigt. An sich ist nach der Verfassung 
der Europäischen Union die Einkommens- und Sozialpolitik - auch der in Maastricht 
gegründeten Wirtschafts- und Währungsunion - kein Verantwortungsbereich der 
Europäischen Union, sondern ein Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten. Dem 
Verfassungssystem der Europäische Union als Wirtschafts- und Währungsunion würde eine 
Reform der Agrarpolitik entsprechen, welche die derzeitigen Agarmarktorganisationen 
schrittweise aufhebt, die Landwirtschaft in die Marktwirtschaft überführt und die 
Einkommensstützung der Landwirtschaft den nationalen Haushalten überläßt, letzteres unter 
Mitfinanzierung durch die Europäische Union nach dem Vorbild der reformierten 
Strukturfondspolitik nach Maßgabe der wirtschaftlichen Kraft der Mitgliedstaaten. Eine 
solche Reform würde die ständig beklagte „Agrarlastigkeit“ des Haushalts der Europäischen 
Union unter Freisetzung finanzieller Ressourcen für zukunftsträchtige Aufgaben der 
Europäischen Union auf längere Sicht wesentlich mindern und außerdem die neuen 
Mitgliedstaaten vorrangig begünstigen. Sie würde auch in den neuen Mitgliedstaaten nicht 
überalterte leistungsschwache Agrarstrukturen konservieren, sondern den notwendigen 
Strukturwandel der Landwirtschaft beschleunigen. Die derzeitigen Verteilung der 
Zuwendungen von Mitteln aus dem Haushalt der Europäischen Union im Zusammenhang mit 
der Gemeinsamen Agrarmarktpolitik ist bereits seit langer Zeit, verstärkt seit der Erweiterung 
der Europäischen Union um die Staaten Mittel-, Nordost- und Osteuropas, politisch nicht 
mehr zu rechtfertigen. Ihre notwendige Reform steht als eine der dringlichsten Aufgaben auf 
der Agenda der Europäischen Union an. 
 
    3. Gemeinsamer Markt 
 
Der Gemeinsame Markt hat mit der Erweiterung in der Bevölkerung zu Fragen und 
Besorgnissen in zweifacher Hinsicht, nämlich hinsichtlich des Ausmaßes der Freizügigkeit für 
Personen und hinsichtlich der Freiheit des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs 
geführt. 
 
     Freizügigkeit für Personen 
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Die Freizügigkeit von Personen ist nach dem Vertrag von Rom auf die Freizügigkeit für 
Arbeitnehmer und die Niederlassungsfreiheit für selbständige Tätige beschränkt. Die nicht am 
Wirtschaftsleben teilnehmenden Personengruppen, die kleine Gruppe der „noch nicht am 
Wirtschaftsleben teilnehmenden Personen“, die Gruppe der „nicht mehr am Wirtschaftsleben 
teilnehmenden Personen“ und die großen Gruppe von Personen, die mangels 
Beschäftigungsmöglichkeiten „am Wirtschaftsleben nicht teilnehmen können“, sind nach dem 
Vertrag von Rom nicht freizügig. Für sie hat indes der Gemeinschaftsgesetzgeber Ende der 
80er Jahre ein begrenztes Recht zur Freizügigkeit eingeführt, dessen Inanspruchnahme an den 
Nachweis ausreichender Mittel für den eigenen Unterhalt und die soziale Sicherheit im 
Krankheitsfall geknüpft ist. Dieses Freizügigkeitsrecht, das inzwischen durch Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs zunehmend ausgeweitet worden ist, empfindet die 
Bevölkerung in mehreren Mitgliedstaaten ersichtlich als Bedrohung ihrer wirtschaftlichen 
Existenz. Indes ist selbst das Freizügigkeitsrecht für Arbeitnehmer und selbständig Tätige, 
und erst recht das begrenzte Freizügigkeitsrecht für die übrigen Personengruppen hinsichtlich 
der Rechte, die es gewährt, nicht mit dem Freizügigkeitsrecht vergleichbar, das die nationalen 
Verfassungen ihren Staatsbürgern garantieren. Es unterliegt verschiedenen Einschränkungen, 
angefangen von einem nur auf drei Monate begrenzten freien Einreise- und Aufenthaltsrecht 
zur nachweisbaren Aufnahme einer Arbeit oder Tätigkeit bis hin zur Ausweisung aus 
Gründen des „Ordre Public“. Das Freizügigkeitsrecht des Vertrages von Rom für 
Arbeitnehmer, die freie Niederlassung für selbständig tätige Wirtschaftsteilnehmer und das 
begrenzten Freizügigkeitsrechts der drei anderen Personengruppen sind nicht so 
problematisch, wie sie empfunden werden und sich in den Übergangsregelungen 
widerspiegelt. Durch strikte Einhaltung der Regelungen, die die Freizügigkeit beschränkt - 
was nicht durchgängig der Fall zu sein scheint - lassen sich die befürchteten wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Auswirkungen der Freizügigkeit in Grenzen halten. Die Politik der 
Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten sollten sich, bevor sie das heile Thema einer 
Reform oder Rückbildung des Freizügigkeitsrechts thematisieren, auf die strikte Einhaltung 
der geltenden Regelungen konzentrieren.  
 
     Freier Dienstleistungsverkehr und Herkunftslandprinzip 
 
Der freie grenzüberschreitende Dienstleistungsverkehr und das Herkunftslandprinzip, das ihn 
angeblich absolut beherrscht, sind in weiten Kreisen der Bevölkerung ein Sorgentatbestand. 
Der „polnische Klempner“, der in Deutschland Preise unterbietet, und bestimmte 
Bauunternehmen, die am Potsdamer Platz in Berlin ihre Arbeitnehmer zu portugiesischen 
Löhnen beschäftigen, sind für manche Kommentatoren - wie in früheren Zeiten im Bereich 
der Freiheit des Warenverkehrs der zweite Ackerschleppersitz und bei der Agrarpolitik die 
Krümmung der Bananen - eine Entwicklung des Gemeinsamen Marktes, die als 
unverständlich abgelehnt wird. Die Freiheit der grenzüberschreitenden Erbringung von 
Dienstleistungen, die der Gemeinsamer Markt garantiert, war in jüngster Gegenstand heftiger 
Debatten und Auseinandersetzungen. Im vergangenen Jahr haben das Europäische Parlament 
und der Rat als Gesetzgeber der Europäischen Union den Vorschlag der Kommission für eine 
Richtlinie zur Herstellung der Dienstleistungsfreiheit im Gemeinsamen Markt nur mit 
beträchtlichen Einschränkungen verabschiedet. Der Gesetzgeber der Europäischen Union 
stand unter dem Druck öffentlicher Proteste aus Kreisen der Bevölkerung, die bei einem 
absolut freien Dienstleistungsverkehr als Folge preiswerter Dienstleistungsangebote aus den 
neuen Mitgliedstaaten den Verlust von Arbeitsplätzen befürchteten. Das Vorgehen des 
Europäischen Parlaments und des Rates wurde in der öffentlichen Diskussion zum Teil 
ökonomisch als nicht sinnvoll und die Dienstleistungsfreiheit in Europa nunmehr als 
„gefesselt“ erachtet. 
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Mit welcher Tragweite die Freiheit des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs und 
das umstrittene sog. Herkunftslandprinzip zur Anwendung gelangt, steht weder im Ermessen 
der Kommission noch im Ermessen des Europäischen Parlaments und des Rates, sondern 
ergibt sich aus dem vertraglichen Gemeinschaftsrecht. Die verbindliche Interpretation des 
vertraglichen Gemeinschaftsrechts, in dem die Dienstleistungsfreiheit als eine der vier 
Grundfreiheiten des Gemeinsamen Marktes seit dem Vertrag von Rom unverändert normativ 
festgelegt sind, obliegt ausschließlich dem Europäischen Gerichtshof. Angesichts bestehender 
unterschiedlicher Auffassungen über die Tragweite diese beiden Institutionen des 
Gemeinschaftsrechts und der Irritationen, die in der Bevölkerung und in der Wirtschaft 
bestehen, wäre eine möglichst baldige klärende Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs angezeigt.  
 
Die bisherige Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs trägt bereits einiges zur 
Klärung und Beschwichtigung irritierter Kreise der Wirtschaft und Bevölkerung bei. Das 
Herkunftslandprinzip besagt der Theorie nach, daß eine Ware oder Dienstleistung, die nach 
den gesetzlichen Regelungen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union rechtmäßig und 
ordnungsgemäß auf dessen Markt gelangen kann, auch ungeachtet etwaiger 
entgegenstehender Regelungen in andere Mitgliedstaaten abgesetzt werden kann. Auf 
staatliche Zulassungen, etwa die Zulassung von Arzneimitteln zum Verkehr oder die 
Zulassung von Banken zur Aufnahme ihrer Dienstleistungstätigkeit angewandt, besagt das 
Herkunftslandprinzip, das in diesem Fall als Sitzlandprinzip bezeichnet wird, daß nationale 
Staatshoheitsakte gemeinschaftsweite Geltung beanspruchen können und Zweitzulassungen in 
anderen Tätigkeitsländern selbst dann nicht verlangt werden können, wenn die gesetzlichen 
Voraussetzungen für die Erteilung solcher Zulassungen nicht vereinheitlicht sind.3  
 
Das Herkunftslandprinzip ist indes nicht das vorrangig herrschende Prinzip des Gemeinsamen 
Marktes. Es hat weder nach dem Vertrag von Rom noch nach dem Vertrag von Maastricht, 
der die Europäische Union begründet hat, noch nach dem Vertrag über eine Verfassung für 
Europa den Stellenwert, der ihm in der politischen Debatte und wohl auch in der 
Wirtschaftswissenschaft zugewiesen wird. Aus der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs, die mißverstanden zur Rechtfertigung seiner absoluten Vorherrschaft im 
Gemeinsamen Markt zitiert wird, ergibt sich, daß das Herkunftslandprinzip mit dem 
Tätigkeitslandprinzip in einer Weise streitet, daß letztlich eher dem letzteren der vorrangige 
Stellenwert gebührt. Das gilt für die Freiheit des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, für 
den das Herkunftslandprinzip primär proklamiert wird, aber auch für die Freiheit des 
grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs und in besonderem Maße für die Freiheit des 
Personenverkehrs in deren Ausprägung als Freizügigkeit und Niederlassungsfreiheit. Auch 
bei der kritischen Fallgestaltung, daß die grenzüberschreitende Dienstleistung in der Weise 
erbracht wird – eine der drei Formen ihrer Erbringung -, daß der Erbringer der Dienstleistung 
diese unter einem Aufenthaltswechsel im Land des Bestellers der Dienstleistung erbringt, 
beispielsweise sich ein Gewerbetreibender mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat zur 
Erbringung der Dienstleistung - mit seinen heimischen Arbeitnehmern – in einen anderen 
Mitgliedstaat begibt, gilt das Herkunftslandprinzip nicht uneingeschränkt. Rätselhaft ist, daß 
die bisherige Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, aus der sich diese Rechtslage 
ableiten läßt, sowohl in der politischen Diskussion als auch von der öffentlichen Meinung 

                                                 
3 Was die Freizügigkeit für Arbeitnehmer oder die Niederlassungsfreiheit für freie Berufe oder 
Gewerbetreibende anbetrifft, für deren Ausprägung das Herkunftslandprinzip allerdings nicht gleichermaßen wie 
bei den beiden anderen Grundfreiheiten postuliert wird, soll ebenfalls gelten, daß ihrer Inanspruchnahme das 
Recht nicht entgegenstehen darf, sofern deren Anforderungen durch die Einhaltung von Regelungen des 
Herkunftslandes Rechnung getragen ist 
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verkannt wird. Die zumeist zitierte Grundsatzentscheidung des Europäischen Gerichtshofs aus 
dem Jahr 1978, die als Cassis de Dijon-Urteil bekannt ist, sagt zwar in seiner ersten – 
keineswegs aber einzigen Aussage – entsprechend dem Postulat der wirtschaftlichen 
Integration, daß eine Ware, die nach den Vorschriften eines Mitgliedstaates ordnungsgemäß 
auf den Markt gebracht worden ist, an sich im Prinzip frei von Behinderungen durch 
Vorschriften anderer Mitgliedstaaten auf deren Märkten absetzbar sein sollte. Die 
Entscheidung führt aber mit gleicher Deutlichkeit aus, daß die Mitgliedstaaten alle 
gesetzlichen Regelungen, die sich, ohne nach der Herkunft der Ware aus dem Inland oder 
dem Ausland zu diskriminieren, zum Schutz der im Artikel 36 des Vertrages von Rom - 
nunmehr Artikel 30 EG-Vertrag - genannten Lebens- und Rechtsgüter als Beschränkungen 
der Vermarktung darstellen, dem Import von Waren aus den anderen Mitgliedstaaten 
entgegensetzen dürfen. Der Europäische Gerichtshof ergänzt sogar die zahlreichen in Artikel 
36 EWG-Vertrag einzeln aufgezählten Schutzgüter des Lebens und der Gesundheit von 
Menschen und Tieren etc. um drei weitere nicht genannte Schutzanliegen, nämlich den 
Verbraucherschutz, den Umweltschutz und die Lauterkeit des Handelsverkehrs. 
Beschränkungen des Imports von Waren, die aus auch für die innerstaatliche Produktion 
geltenden Verboten der Vermarktung resultieren, unterliegen nicht auf Grund eines 
„vorrangig geltenden Herkunftslandprinzips“ der „Aufhebung“, vergleichbar Zöllen, 
Kontingenten, zollgleichen Abgaben und Maßnahmen gleicher Wirkung wie Kontingente. 
Ihre Beseitigung erfolgt durch Rechtsangleichung unter Mitwirkung aller oder je nach der in 
Betracht kommenden Regelungskompetenz einer Mehrheit der Mitgliedstaaten. Für den 
Zugang zu den Märkten der Mitgliedstaaten ist das Tätigkeits- oder Bestimmungslandprinzip, 
nicht das Herkunftslandprinzip maßgeblich. Das Herkunftslandprinzip behauptet sich nach 
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs gegenüber dem Tätigkeits- oder 
Bestimmungslandprinzip nur in der Weise, daß alle gesetzlichen Regelungen der 
Mitgliedstaaten, die den Zugang ihrem Markt beschränken, der Überprüfung durch den 
Europäischen Gerichtshof daraufhin unterliegen, ob sie aus Gründen des 
„Allgemeininteresses“ gerechtfertigt sind und ob nicht ihr Schutzanliegen durch eine anders 
ausgestaltete Regelung ersetzt werden kann, die zwar das Schutzanliegen gleichermaßen 
wahrt, den freie Waren- bzw. Dienstleistungsverkehr jedoch weniger oder gar nicht 
beeinträchtigt. Der Europäische Gerichtshof zögert nicht, einem nationalen Gesetzgeber 
vorzuhalten, daß sog. „Verkehrsverbote“ des Lebensmittelrechts, die wie das Reinheitsgebot 
für Bier die Vermarktung nicht regelungskonformer Waren schlechthin unterbinden, durch 
Vorschriften über die bloße Deklarierung der Lebensmittel ersetzt werden können, ist aber 
zurückhaltend, wenn es darum geht, dem nationalen Gesetzgeber, der seinerseits unter der 
Kontrolle der nationalen Gerichte steht und die nationalen grundrechtlichen 
Freiheitsverbürgungen zu wahren hat, zu bescheinigen, daß er sich des Schutzanliegens, 
beispielsweise des Schutzes der Verbraucher von Lebensmitteln oder des Schutzes der 
Arbeitnehmer vor Gefährdungen aus technischen Arbeitsmitteln, den er mit einer gesetzlichen 
Regelung verfolgt, nicht notwendig anzunehmen braucht. Der sog. Erforderlichkeitstest, wie 
die Überprüfung zugangsbeschränkender Regelungen genannt wird, schränkt das 
Bestimmungs- oder Tätigkeitslandprinzip allenfalls begrenzt, nicht dagegen schlechthin ein; 
er bestätigt die vorrangige Geltung des Tätigkeitslandprinzips vor dem Herkunftslandprinzip, 
das auf ein Postulat beschränkt bleibt.  
 
Für die Erbringung von Dienstleistungen über die innergemeinschaftlichen Grenzen ist die 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, soweit erkennbar, noch zurückhaltender als 
für den Handel mit Waren. Der Grund dafür liegt darin, daß anders als bei Waren, denen die 
Beschaffenheit und damit mittelbar die Einhaltung der Regelungen des Herkunftslandes 
abgetastet werden kann, Dienstleistungen gegenständlich durch Rechtsvorschriften des 
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Herkunftslandes, die nicht in gleicher Weise gegenständlich anhand des Importgutes 
erkennbar sind, ausgestaltet sind.  
 
Für die Erbringung von Dienstleistungen durch ausländische Dienstleistungserbringer, die 
von der Niederlassungsfreiheit Gebrauch machen, gilt das Tätigkeitslandprinzip 
uneingeschränkt. Ihre im Ausland erworbenen Zulassungen haben als Staatshoheitsakte nur 
territorial begrenzte Wirkung mit der Folge, daß im Tätigkeitslandprinzip erneute 
Zulassungen verlangt werden dürfen. Die wechselseitige Anerkennung nationaler 
Zulassungen wird weder vom vertraglichen Gemeinschaftsrecht noch von der Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs zwingend gefordert, sondern bedarf eines Rechtsaktes des 
Gemeinschaftsgesetzgebers und steht in dessen pflichtgemäßen Ermessen. Der 
Gemeinschaftsgesetzgebers macht von seinem Ermessen traditionell aus Gründen 
mangelnden wechselseitigen Vertrauens der Mitgliedstaaten, des Fehlens von „full faith and 
credit“ nicht einmal dann großzügigen Gebrauch, wenn sowohl die materiellrechtlichen 
Voraussetzungen für die Vermarktung von Waren oder Dienstleistungen als auch die 
nationalen Vorschriften über die Erteilung von Zulassungen zuvor harmonisiert worden sind. 
 
Die Fallgestaltung, an der sich die Diskussion über den Vorrang des Herkunftslandprinzip 
besonders entzündet, ist die, daß die grenzüberschreitende Dienstleistung – von einem 
Klempner aus Polen oder einem Bauunternehmen aus Portugal – in der Weise erbracht wird, 
daß sich der Erbringer der Dienstleistung in das Land des Abnehmers der Dienstleistung 
begibt.4  
 
Der Erbringer einer grenzüberschreitenden Dienstleistung, der sich zur Erbringung seiner 
Dienstleistung in ein andere Land begibt, ist gegenüber dem dort niedergelassenen 
ausländischen Dienstleistungserbringer nach dem Vertrag von Rom und den Folgeverträgen 
insofern privilegiert, als er sich nicht niederzulassen braucht. Auch seiner Dienstleistung 
können indes sämtliche inländischen gesetzlichen Regelungen des „Allgemeininteresses“ 
entgegengehalten werden. Allerdings ist der Mitgliedstaat, in dem die Dienstleitung erbracht 
wird, verpflichtet, korrespondierende gesetzliche Anforderungen des Heimatlandes an die 
Erbringung der Dienstleistung, die der Erbringer der Dienstleistung eingehalten hat, der 
inländischen Regelung als gleichwertig anzuerkennen. Insoweit ist der grenzüberschreitende 
Erbringer einer Dienstleistung gegenüber dem im Inland ansässigen nationalen oder EG-
ausländischen Erbringer einer Dienstleistung bis zu einem gewissen Grad besser gestellt. Aus 
einer Regelung des Vertrages von Rom – auch des Vertrages von Maastricht - ergibt sich 
jedoch eine wesentliche Beschränkung der Erbringung einer grenzüberschreitenden 
Dienstleistung unter einem Aufenthaltswechsels des Erbringers der Dienstleistung, die in der 
öffentlichen Diskussion völlig übersehen wird. Nach dieser Regelung darf der Aufenthalt des 
Dienstleistungserbringers in dem anderen Mitgliedstaat grundsätzlich nur von 
vorübergehender Dauer sein.5 Dienstleistungen, die einem längeren Aufenthalt erfordern, sind 
rechtlich nur unter der Voraussetzung möglich, daß sich der Dienstleistungserbringer in dem 
betreffenden Mitgliedstaat niederlässt, mit der Folge, daß dann das Tätigkeitslandprinzip 
uneingeschränkt zum Tragen gelangt. Sofern die Lohnbildung im Land der Erbringung der 
Dienstleistung der freien Vereinbarung unterliegt, kann der grenzüberschreitende 

                                                 
4 Begibt sich der Abnehmer der  Dienstleistung seinerseits zur Entgegennahme der Dienstleistung in das Land 
des Erbringers der Dienstleistung, gilt für die Dienstleistung selbstverständlich das Herkunftslandsprinzip. 
Sofern die Dienstleistung ohne Wechsel des Aufenthalts seitens eines der beiden Dienstleistungspartner 
grenzüberschreitend erbracht, tritt das Herkunftslandsprinzip bereits nach dem oben Gesagten zu Gunsten des 
das Tätigkeits- oder Bestimmungslandprinzip zurück. 
 
5 Artikel 60 Abs. 2 EWG-Vertrag, Artikel 50 Abs. 2 EG-Vertrag. 
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Dienstleistungserbringer - unter der Voraussetzung, daß sein Aufenthalt nur von 
vorübergehender Dauer ist - seine Arbeitnehmer nach den Tarifen des Heimatlandes 
entlohnen. Die zwingenden Regelungen des Arbeitsrechtes des Tätigkeitslandes, zu denen 
auch gesetzliche Mindestlöhne zählen - die aber gegebenenfalls dem Test der Erforderlichkeit 
durch den Europäischen Gerichtshof standhalten müssen – hat der Dienstleistungserbringer 
indes bei seinem „vorübergehenden Aufenthalt“ einzuhalten. Bei einer Baudienstleistung 
erstreckt sich jedoch der vorübergehende Dauer der Dienstleistung auf mehrere Monate oder 
gar Jahre.  
 
Ernsthaft bedrohlich für inländische Arbeitsplätze ist entgegen den bestehenden 
Befürchtungen weniger das Herkunftslandsprinzip beim grenzüberschreitenden 
Dienstleistungsverkehr als der Wettbewerb der Mitgliedstaaten im Gemeinsamen Markt mit 
Steuern und Löhnen als Standorte für Investitionen.  
 
    Beherrschung des Standortwettbewerbs 
 
Ein System- und Standortwettbewerb, der als bedrohlich für Investitionen und Arbeitsplätze 
in Mitgliedstaaten mit hohen Löhnen und Steuern empfunden wird, besteht nicht nur 
innerhalb der Europäischen Union, sondern weltweit. Was die Rechtslage anbetrifft, sollen in 
der Europäischen Union niedrigere Löhne und bis zu einem gewissen Grade auch niedrigere 
direkte Steuern der Mitgliedstaaten vergleichbar ihren natürlichen Standortvorteilen im 
Prinzip zu Tragen gelangen. Löhne unterliegen schlechthin keiner Vereinheitlichung durch 
den Unionsgesetzgeber und die Harmonisierung der direkten Steuern - die mit beträchtlichen 
Problemen der Abstimmung unter den Mitgliedstaaten verbunden ist – unterliegt der 
einstimmigen Beschlußfassung im Rat. Die Verlagerung von Investitionen und Arbeitsplätzen 
aus Ländern mit hohen Steuern und Löhnen in Länder mit niedrigen Löhnen und Steuern, die 
nicht zusätzlich durch illegale Subventionen begünstigt ist, wird wirtschaftspolitisch für 
wünschenswert erachtet und ist nach dem Gemeinschaftsrecht zulässig.  
 
Der System- und Standortwettbewerb wird im Vergleich zum weltweiten Standort- und 
Systemwettbewerb innerhalb der Europäischen Union dadurch zusätzlich begünstigt, daß die 
Europäische Union als Rechtsgemeinschaft Unternehmen, die statt im Inland in anderen 
Mitgliedstaaten aus Gründen niedrigerer Löhne und Steuern Produktionen aufbauen und ihre 
Produkte von dort aus vertreiben, im Vergleich zu dritten Staaten eine wesentlich größere 
Sicherheit und einen erheblich besseren Rechtsschutz gewährt.  
 
Der besagte Standortwettbewerb kann innerhalb der Europäischen Union zwar nicht durch 
autonome Maßnahmen der Mitgliedstaaten, etwa auf Grund von Schutzklauseln6, wohl aber 
im Wege der Rechtsangleichung durch eine gemeinschaftseinheitliche Rechtsetzung des 
Europäischen Parlaments und des Rates eingeschränkt oder aufgehoben werden. Soweit der 
Standortwettbewerb Systemwettbewerb mit rechtlichen Regelungen ist, die aus Gründen des 
Gemeinsamen Marktes oder auf Grund anderer Ermächtigungen der Rechtsangleichung 
unterliegen, ist er daher im Prinzip beherrschbar. Die wechselseitige Anerkennung nationaler 
Rechtsvorschriften ist nach dem Gemeinschaftsrecht ebensowenig wie das 
Herkunftslandprinzip zwingend vorgeschrieben; sie ist auch aus mannigfachen Gründen kein 
Ersatz für die Rechtsangleichung. Der System- und Standortwettbewerb innerhalb der 
Europäischen Union ist außerdem – anders als der weltweite Standortwettbewerb – mittels der 

                                                 
6 Innergemeinschaftliche Beschränkungen der Einfuhr von Waren oder Dienstleistungen aus Niedriglohnländern 
wegen Lohndumping – das zumeist nicht vorliegt – oder infolge subventionierter Produktion im Ausfuhrland 
oder wegen unfairer Handelspraktiken ermöglicht das Europäische Gemeinschaftsrecht grundsätzlich nicht. 
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Subventionsaufsicht der Kommission in allen Fällen beherrschbar, in denen er durch 
wirtschaftliche Subventionen ausgelöst wird. Des weiteren kann verhindert werden, daß 
Mitgliedsstaaten, die Standortwettbewerb betreiben und denen beispielsweise zum Ausbau 
ihrer wirtschaftlichen Infrastruktur Finanzzuwendungen aus dem Haushalt der Europäischen 
Union zufließen, diese zur Mitfinanzierung etwaiger von der Kommission gebilligter 
nationaler Wirtschaftssubventionen verwenden. Arbeitsplatzverlagerungen aus 
Mitgliedstaaten mit höheren Löhnen und Steuern in Länder mit niedrigeren Löhnen und 
Steuern, die aus Mitteln des Haushalts der Europäischen Union mitfinanziert werden, 
brauchen nicht hingenommen zu werden. Obgleich die Europäische Union expressis verbis 
über keine bzw. keine ausreichende Ermächtigung zur Harmonisierung der Löhne und 
Steuern verfügt, stellt sich doch die Frage, ob der System- und Standortwettbewerb in diesen 
beiden Bereichen nicht letztlich auf Grund einer ungeschriebenen Handlungsermächtigung 
des Gemeinschaftsgesetzgebers in den Fällen eingeschränkt werden kann, in denen er der 
politischen Zielsetzung der Europäischen Union. d.h. dem Ziel der Integration Staaten und 
Völker Europas in gefährdender Weise widerspricht. 
 
III.  Konsolidierung und Stärkung der Europäischen Union als Rechtsgemeinschaft 
 
Die Europäische Union bedarf nach ihrer letzten Erweiterung in erster Linie der 
Konsolidierung und Stärkung als Rechtsgemeinschaft. Die Bevölkerung der Europäischen 
Union ist inzwischen beträchtlich angewachsen und mehr denn je als Willens- und 
Schicksalsgemeinschaft ethnisch unzulänglich miteinander verbunden. In der Bevölkerung ist 
kein ausreichendes Bewußtsein vorhanden, daß man nicht durch einen Gemeinsamen Markt 
und eine Wirtschaftsgemeinschaft angehört, sondern auch durch eine Rechtsgemeinschaft 
verbunden ist, die einheitliches Recht setzt und Rechtsschutz sogar gegenüber den eigenen 
Regierungen gewährt. Das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer gemeinsamen 
Rechtsgemeinschaft schafft Verbundenheit der und stärkt die Loyalität Bevölkerung 
gegenüber der Europäischen Union. Die Stärkung und der Ausbau der Europäischen Union 
als Rechtsgemeinschaft ist unerläßliche Voraussetzung für den weiteren Erfolg des 
Integrationsprozesses.  
 
Die Kommission der Europäischen Union nimmt gegenüber den Mitgliedstaaten nicht mehr 
so intensiv wie früher die ihr zustehende Rechtsaufsicht gegenüber den Mitgliedstaaten wahr. 
Das Gemeinschaftsrecht kennt zwar bei Überwachung bei der Einhaltung des 
Gemeinschaftsrechts nicht das sog Legalitätsprinzip, d.h. eine Verpflichtung der Kommission, 
alle ihr bekannt werdenden Verletzungen des Gemeinschaftsrechts seitens der Mitgliedstaaten 
– von minima abgesehen - grundsätzlich zu verfolgen. Über Jahre hindurch ist aber die 
Kommission nach Maßgabe ihrer sog. „Infraktionspolitik“ entsprechend dem 
Legalitätsprinzip verfahren. Jedenfalls war Verlaß auf die Kommission und entstand bei den 
Bürgern im Falle eklatanter Rechtsverstöße der Mitgliedstaaten nicht der Eindruck, daß die 
Kommission als „Hüterin des Vertrages“ nicht Herr ihrer Befugnisse war. Die 
Mitgliedstaaten, denen von Rechts wegen – was weitgehend unbekannt ist – neben der 
Kommission die Befugnis zur Anrufung des Europäischen Gerichtshofes bei 
Vertragsverstößen anderer Mitgliedstaaten zusteht, werden wie bislang auch in Zukunft 
angesichts ihres Zwanges zum Interessenausgleich und zur wechselseitigen Rücksichtnahme 
aufeinander die entstandene Lücke bei der Aufsichtsführung nicht ausfüllen. Um so wichtiger 
ist, daß das nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs bereits seit Jahrzehnten 
verankerte Recht der Unionsbürger weiter ausgebaut wird, unmittelbar oder über die 
Anrufung der nationalen Gerichte und die Einleitung von Vorabentscheidungsverfahren vor 
dem Europäischen Gerichtshof Vertragsverletzungen des eigenen Staates und auch 
Rechtsverstöße anderer Mitgliedstaaten geltend zu machen. 
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    Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten 
 
Vor allem bedarf der Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten des weiteren Ausbaus. Die 
Grundrechte, die der Europäische Gerichtshof traditionell als Beschränkungen der 
Hoheitsgewalt der Europäischen Union und der Hoheitsgewalt der Mitgliedstaaten in 
Bereichen der Anwendung und Durchführung von Unions- und Gemeinschaftsrecht 
anerkennt, dürfen nicht hinter dem Standard der Grundrechte und Grundfreiheiten der 
nationalen Verfassungen und Rechtsordnungen zurückbleiben. Was die Grundrechte der 
Grundrechte-Charta anbetrifft, die Teil des Vertrages über eine Verfassung für Europa ist, 
bestehen insoweit beträchtliche Zweifel. Der von der Europäischen Union proklamierte und 
durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs gestützte absolute Vorrang ihrer 
Grundrechte und Grundfreiheiten vor der Rechtsordnung und Verfassung der Mitgliedstaaten 
kann nur uneingeschränkt zur Geltung gelangen, wenn der Grundrechtsschutz, den die 
Europäische Union gewährt, hinter dem Standard des Grundrechtsschutzes der 
Mitgliedstaaten nicht zurückbleibt. Einer Absenkung des Standards der Grundrechte als Folge 
des Vorrangs des Rechts der Europäischen Union in Rechtsbereichen, in denen das 
Gemeinschaftsrecht von den Mitgliedstaaten zur Anwendung gebracht wird, könnte dazu 
führen, daß die Gerichte der Mitgliedstaaten, insbesondere die Verfassungsgerichtshöfe, den 
Vorrang des Gemeinschaftsrechts im Bereich der Kollision von Grundrechten der 
Europäischen Union und den Grundrechten der Mitgliedstaaten in Frage stellen. Hierdurch 
wäre die einheitliche Geltung des Rechts der Union in allen Mitgliedstaaten und damit bis zu 
einem gewissen Grad auch der Gemeinsamen Markt in Frage gestellt.7 Die Verdrängung 
nationaler Grundrechte mit einem höheren Standard durch die Grundrechte der Union mit 
einem niedrigeren Standard, namentlich in Bereichen, in denen die Mitgliedstaaten in 
Durchführung und Anwendung von Unionsrecht handeln, zwingt im Interesse der 
Europäischen Union als Rechtsgemeinschaft zu einer engen Auslegung und Begrenzung ihrer 
Kompetenzen, namentlich auch im Bereich des Gemeinsamen Marktes.  
 
    Individualbeschwerde zum Europäischen Gerichtshof 
  
Den sog. formalen Grundrechtsschutz, d.h. die Möglichkeit der direkten Anrufung des 
Europäischen Gerichtshofs oder des erstinstanzlichen Gerichts durch einen Unionsbürger im 
Falle einer Grundrechtsverletzung, sei es nach oder ohne Erschöpfung des nationalen 
Rechtsweges, besteht nach der Rechtsordnung der Europäischen Union nicht. Der formale 
unionsrechtliche Grundrechtsschutz entspricht nicht den Gewährleistungen, die das nationale 
Recht, jedenfalls das deutsche Recht, vor allem aber auch die Konvention des Europarats zum 
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten dem Bürger gewährt. Der gerichtliche 
Grundrechtsschutz bedarf der Verbesserung ungeachtet eines entsprechenden  vergeblichen 
Versuchs im Konvent über die Grundrechte-Charta und ungeachtet des Umstandes, daß ein 
gerichtlicher Grundrechtsschutz die überstaatliche Struktur der Europäischen Union als 
Staatenverbund weiter verstärkt. Das Vorabentscheidungsverfahren ist kein adäquater Ersatz 
für die fehlende Individualbeschwerde. Weder das Recht der Europäischen Union noch das 

                                                 
7 Hierzu und zu den Konsequenzen für den Binnenmarkt, falls die Schutzverstärkung unionsrechtlich legitimiert 
wird, Martin Seidel, „Pro futuro: Kraft Gemeinschaftsrechts Vorrang des höheren einzelstaatlichen  
Grundrechtsschutzes?“ in Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 4/2003 S. 9, ders. „Das Kompetenz- und 
Entscheidungssystem des Vertrages von Rom im Wandel seiner  Funktion und Verfassung“ in Jürgen Bröhmer, 
Roland Bieber, Christian Callies,  Christine Langenfeld, Stefan Weber und Joachim Wolf (Hrsg) „Internationale 
Gemeinschaft und Menschenrechte“, Festschrift für Georg Ress zum 70.Geburtstag, Berlin, 2005, S. 805 ff. (S. 
829 ff. 
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Verfahrensrecht der Mitgliedstaaten gewährt Rechtsansprüche auf die Einleitung eines 
Vorabentscheidungsverfahrens oder auch nur ausreichende Möglichkeiten der Beschwerde, 
falls ein nationales Gericht Anträgen auf Anrufung des Europäischen Gerichtshofs nicht 
entspricht. Nach dem Unionsrecht sind ausschließlich die letztinstanzlich entscheidenden 
nationalen Gerichte, nicht dagegen auch die unteren nationalen Gerichte zur Anrufung des 
Europäischen Gerichtshofs bei Zweifeln über die Auslegung von Unionsrecht oder bei 
Zweifeln seiner Vereinbarkeit mit vorrangigem Unionsrecht, insbesondere den Grundrechten 
der Europäischen Union verpflichtet. 
 
IV. Erweiterung statt Einschränkung der Gerichtsbarkeit der Europäischen Union  
 
Unabhängig von der notwendigen Einführung einer Individualbeschwerde der Bürger zum 
Europäischen Gerichtshof muß ihr Rechtsschutz weiter ausgebaut und darf er in keinem Fall 
weiter eingeschränkt werden. Die Verträge von Maatsricht, Amsterdam und Nizza enthalten 
bedauerlicherweise Einschränkungen der Gerichtsbarkeit der Europäischen Union, die zum 
Teil, wie im Bereich der Wirtschafts- und Währungsunion, darin bestehen, daß die 
Gerichtsbarkeit nicht nach dem Modell des Vertrages von Rom auf neue Aufgaben der 
Europäischen Union erstreckt worden ist, die sich aber auch so darstellen, daß sie den 
bestehenden Rechtsschutz einschränken. Gemäß Artikel 68 Absatz 2 EG-Vertrag, der eine 
bedeutsame Einschränkung der Gerichtsbarkeit festlegt, ist der Europäische Gerichtshof 
schlechthin nicht zur Überprüfung bestimmter Maßnahmen der Mitgliedstaaten zuständig. Die 
Vorschrift schließt expressis verbis die Zuständigkeit der Europäischen Gerichtshofs für 
Maßnahmen und Beschlüsse der Mitgliedstaaten aus, die gemäß Artikel 62 Nummer 1 EG-
Vertrag die „Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der Sicherheit“ 
betreffen, und die im Sinne von Artikel 62 Nummer 1 EG-Vertrag „sicherstellen“ sollen, „daß 
Personen, seien es Bürger der Union oder Staatsangehörige dritter Länder, beim 
Überschreiten der Binnengrenzen nicht kontrolliert werden“. Das Ausmaß der Einschränkung 
der Gerichtsbarkeit ist zwar nicht eindeutig erkennbar, jedoch sollen vermutlich sämtliche 
Kontrollmaßnahmen der Mitgliedstaaten an den Binnengrenzen, die nach den Regelungen des 
Vertrages von Schengen im Prinzip nicht mehr stattfinden, aber jederzeit wieder eingeführt 
werden können, nicht der Überprüfung durch den Europäischen Gerichtshof unterliegen. 
Artikel III-283 des Vertrages über eine Verfassung für Europa Verfassung hält an dem 
Ausschluß der Gerichtsbarkeit in noch allgemeinerer Form fest, indem er vorschreibt, daß 
„der Gerichtshof bei der Ausübung seiner Zuständigkeit im Rahmen der Bestimmungen von 
Titel III Kapitel IV Abschnitt 4 und 5 betreffend den Raum der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts“ - schlechthin – „nicht zuständig für die Überprüfung der Gültigkeit oder 
Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen der Polizei oder anderer Strafverfolgungsbehörden 
eines Mitgliedstaates oder der Wahrnehmung der Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten für die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit (ist), wenn 
die entsprechenden Handlungen dem innerstaatlichen Recht unterstehen“. Je nachdem, wie 
die derzeitigen Regelung ausgelegt wird, ist nach dem Vertrag von Amsterdam auch die 
Gerichtsbarkeit der Europäischen Gemeinschaft bezüglich aller polizeilichen und 
ordnungsrechtlichen Maßnahmen ausgeschlossen, die von den Mitgliedstaaten beim 
Grenzübertritt von Drittstaatsangehörigen und von Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten 
beim Übergang über die Außengrenzen getroffen werden. Grenzübergang ist nicht nur das 
Passieren der Zollgrenzdienststellen, sondern – so wird der Ausschluß der Gerichtsbarkeit 
voraussichtlich von den nationalen Behörden und Gerichten interpretiert werden – auch das 
Durchschreiten der sog. Fahndungszonen, die an allen Außen- und Binnengrenzen bestehen. 
In einer Gemeinschaft von 25 und demnächst 27 Staaten ist der Ausschluß der Anrufung des 
Europäischen Gerichtshofs durch seine Bürger und durch Angehörige aus dritten Staaten in 
einem Lebensbereich, der zu den häufigsten Eingriffen der staatlichen Behörden in 
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schutzwürdige Rechte und Interessen führen kann, rechtsstaatlich bedenklich. Dies gilt um so 
mehr, als der Ausschluß der Gerichtsbarkeit zur Folge hat, daß auch die Kommission und die 
anderen Mitgliedstaaten den Europäischen Gerichtshof nicht zur Überprüfung der von den 
Mitgliedstaaten verfügten polizeilichen Maßnahmen gemäß dem im EG-Vertrag 
vorgesehenen Verfahren der Rechtsaufsicht anrufen können. 
 
Um die Zustimmung der Bevölkerung und ihr Vertrauens und ihre Loyalität in die 
Europäische Union zu stärken, muß im Zuge der Konsolidierung der Europäischen Union als 
Rechtsgemeinschaft vorrangig ihre Gerichtsbarkeit ausgeweitet und der Rechtsschutz der 
Bürger wesentlich verbessert werden. Da über Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs diese Aufgabe nicht gelöst werden kann, ist der Verfassungsgesetzgeber der 
Europäischen Union gefordert. 
 
V.   Zur einstimmigen Beschlußfassung im Rat 
 
Die Einstimmigkeit bei der Beschlußfassung im Rat gilt seit jeher als das  
Integrationshemmnis par excellence. Von Regierungskonferenz zu Regierungskonferenz wird 
dementsprechend der weitere Übergang zur Mehrheitsentscheidung gefordert und auch in 
begrenztem Ausmaß erreicht. Selbst nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa ist 
der weitere Übergang zur Mehrheitsentscheidungen - nunmehr Beschlußfassung im Rat mit 
sog. doppelte Mehrheit – indes eher bescheiden. Nach dem materiellen Gewicht der 
Beschlußmaterien ist nach geltendem Unions- und Gemeinschaftsrecht nach wie vor im Rat 
nicht die Mehrheitsentscheidung, sondern die einstimmige Beschlußfassung die Regel.  
 
Die Mehrheitsentscheidung leitet innerhalb von Staaten ihre Rechtfertigung, Akzeptanz und 
Legitimation daraus her, daß die Interessen und Belange, die sich in Mehrheiten und 
Minderheiten widerspiegeln, grundsätzlich veränderbar sind. Voraussetzung der Mehrheits-
entscheidung ist, daß sie beeinflußt werden kann und getroffenen Entscheidungen zumindest 
mit Wirkung für die Zukunft revidiert werden können. Sind die Interessenstrukturen 
unveränderlich, stößt die Mehrheitsentscheidung auf Grenzen, da in der Regel in diesen 
Fällen der notwendige Konsens, daß über die Ausübung der einem Staat überantworteten 
Hoheitsrechte mehrheitlich verfügt werden kann, nicht erreichbar ist. In diesen Fällen tritt die 
sog. Konkordanzdemokratie an die Stelle der sog. Konkurrenzdemokratie. Für einen 
Staatenverband gilt, daß Mehrheitsentscheidungen, wen sie ausnahmsweise zur Anwendung 
gelangen sollen, in der Weise konditioniert sind, daß sie Wirkungen nur zu Gunsten bzw. zu 
Lasten der zustimmenden Mitgliedstaaten entfalten.  
 
In den meisten Bereichen, für die in der Europäischen Union zur Zeit noch die Einstimmigkeit 
gilt, ist die Struktur der Interessen der Mitgliedstaaten im wesentlichen unveränderlich. Das 
gilt für den Finanz- und  Ressourcentransfers von den wohlhabenderen auf die weniger 
wohlhabenden Mitgliedstaaten, ferner wegen des Umweltschutzgefälles innerhalb der 
Europäischen Union für weite Bereiche des Umweltschutzes, des weiteren aus gesellschafts- 
und wirtschaftspolitischen Gründen sowie aus Gründen der Finanzierung der nationalen 
Haushalte für den Bereich der Steuern, ferner für die finanzielle Beteiligung der Europäischen 
Union am innerstaatlichen Einkommenstransfer, desgleichen für den Bereich der Rechte und 
Interessen der Arbeitnehmer, für weite Bereiche der Außen-, der Sicherheits- und der 
Verteidigungspolitik und  „last but not least“ für die Übertragung weiterer Souveränitätsrechte 
auf die Europäische Union. In den Bereichen, in denen zur Zeit noch die Einstimmigkeit gilt, 
dürfte aufgrund kaum veränderbarer Interessenstrukturen noch auf längere Zeit von festen 
Länderkoalitionen auszugehen sein. Die Voraussetzung für die Abkehr vom Konsensprinzip 
und zu einem allgemeinen Übergang zur Mehrheitsentscheidung ist damit nicht gegeben.  
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Einstimmige Entscheidungen setzen mit der Möglichkeit des Vetos zweifellos einen großen 
Anreiz zur Durchsetzung zusätzlicher Vorteile. Auch die Mehrheitsentscheidung leidet indes 
darunter, daß durch die Opposition einiger Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
„zusätzliche Verhandlungskosten“ in Form von Zugeständnissen aufgebürdet werden. Dem 
Mißbrauch des Vetorechts muß durch andere Regelungen, beispielsweise durch eine 
gerichtlich überprüfbare Rechtfertigungspflicht entgegengewirkt werden. Aus dem Prinzip der 
begrenzten Einzelermächtigung, das der Kompetenzübertragung auf die Europäische Union 
zugrunde liegt, kann abgeleitet werden, daß das Veto eines Mitgliedstaats auf Gründe seiner 
Mitbeteiligung an der Ausübung der jeweiligen Kompetenz – gerichtlich überprüfbar -  
beschränkt werden könnte. 
 
VI.  Wirtschafts- und Währungsunion 
 
Im Rahmen der Konsolidierung der Europäischen Union müssen letztlich auch die für die 
Wirtschafts- und Währungsunion geltenden Regelungen überdacht und erforderlichenfalls 
verbessert werden. 
 
Die Regelungen über die Wirtschafts- und Währungsunion teilen die Zuständigkeiten in der 
Weise auf, daß die Europäische Reform der Agrarpolitik Gemeinschaft für die 
Währungspolitik und die Mitgliedstaaten für die Wirtschaftspolitik, für die Haushalts- und 
Finanzpolitik, für die Beschäftigungspolitik und für die Einkommens- und Lohnpolitik 
zuständig sind. Um sicherzustellen, daß die Währungspolitik der Europäischen Gemeinschaft 
nicht durch die Wirtschafts- und Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten unterminiert wird, sind 
mehr oder minder stringente rechtliche Verpflichtungen der Mitgliedstaaten zur Wahrung der 
Konvergenz der wirtschaftlichen Entwicklung und zur Einhaltung bestimmter Hauhaltsregeln 
vorgesehen. Für die Einkommens- und Lohnpolitik der Mitgliedstaaten, die die vorrangig zur 
Preisstabilität verpflichtete Währungspolitik der Europäischen Gemeinschaft ebenfalls 
unterlaufen kann, gilt nichts Entsprechendes. Eine weitere konstitutionelle Schwäche der 
Währungsunion besteht darin, dass die Währungspolitik nicht der neu gegründeten 
Europäischen Zentralbank allein, sondern dem „Europäischen System der Zentralbanken“,  
einer zwischenstaatlichen Gruppierung von Zentralbanken, die aus der Europäischen 
Zentralbank und den nationalen Zentralbanken besteht und keine Rechtspersönlichkeit hat - 
überantwortet ist. Eine besondere Schwäche des „Eurosystems“, wie das Europäische System 
der Zentralbanken verkürzt genannt wird, stellt die parallele Befugnis der nationalen 
Zentralbanken zur Ausgabe von Geld und Banknoten und damit zur Schöpfung von Geld dar. 
Geld wird nicht von der Europäischen Zentralbank, sondern von den nationalen 
Zentralbanken, wenn auch nur mit Genehmigung der Europäischen Zentralbank, ausgegeben. 
Die Genehmigung wird von einem Gremium, dem „Governing Council“ erteilt, in dem neben 
den 6 Mitgliedern des Direktoriums der Europäischen Zentralbank die Präsidenten der 
nationalen Zentralbanken vertreten sind, demnach die Präsidenten der nationalen 
Zentralbanken, da mit einfacher Mehrheit entschieden wird, das Sagen haben. Die 
Versorgung der Wirtschaft der Europäischen Gemeinschaft durch die nationalen 
Zentralbanken mit Geld erfolgt gegen „Sicherheiten“ ihrer zugelassenen Geschäftspartner, 
ohne daß nach den einschlägigen Regelungen deren einheitliche Bewertung absolut gesichert 
ist. 
 
Bei der Gründung der Wirtschafts- und Währungsunion wurde angenommen, daß sich 
etwaige unterschiedliche Preissteigerungsraten in den Mitgliedstaaten über den Markt 
ausgleichen würden. Mittlerweile sind seit längerer Zeit die Inflationsraten in bestimmten 
Südstaaten der Europäischen Union beträchtlich höher als in den meisten anderen 
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Mitgliedstaaten. Die Differenzen des Wachstums und der Inflation, die zwischen den an der 
Währungsunion teilnehmenden zwölf Mitgliedstaaten bestehen, könnten, wie beispielsweise 
auch von der Bundesregierung in ihrem jüngsten Wirtschaftsbericht betont wird, zu 
Verwerfungen führen.8. Seitens der Kommission und der Europäischen Zentralbank wird 
versucht, Slowenien und Litauen von der angestrebten Aufnahme in die dritte Stufe der 
Währungsunion abzuhalten. Bei der Aufnahme Griechenlands, Italiens und Belgiens ist die 
Europäische Union, was die Einhaltung der an sich zwingenden Aufnahmekriterien anbetrifft, 
außerordentlich großzügig verfahren. Die Entscheidung traf der Rat in der Zusammensetzung 
der Staats- und Regierungschefs zwar im Konsens, aber auf der Grundlage einer Regelung, 
die an sich eine Beschlußfassung mit qualifizierter Mehrheit zuläßt. Die Regelung bedarf 
einer Änderung dahin, daß der Rat grundsätzlich einstimmig entscheidet. Zu befürchten ist, 
daß bei Anträgen der neuen Mitgliedstaaten auf Aufnahme in die Währungsunion und 
Einführung des Euro als Einheitswährung der Europäischen Union unter Berufung auf die 
Präferenzfälle großzügig verfahren wird. Im Rahmen der Aufsicht über die Haushaltspolitik 
der Mitgliedstaaten haben sich die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten als nicht ausreichend 
wirksam erwiesen. In diesem Bereich hat sich herausgestellt, daß über die Anrufung des 
Europäischen Gerichtshofs die erforderliche Disziplin der Mitgliedstaaten nicht erreicht 
werden kann. Das europäische Einigungswerk steht und fällt zwar nicht mit der 
Währungsunion, jedoch ist im Hinblick auf den hohen Symbolwert der einheitlichen Währung 
und der zweifellos durch sie bedingten Steigerung des Handels und möglicherweise auch des 
wirtschaftlichen Wachstums hinsichtlich einer Rückbildung der Währungsunion durch 
Entlassung einzelner Mitgliedstaaten in die nationale Währungspolitik, durch die die Befugnis 
zur Anpassung der Wechselkurse zurückerlangt wird, außerordentliche Behutsamkeit 
geboten. Der Erklärungsbedarf, der sich der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten 
stellt, ist sehr hoch. Im „Rat der Gouverneure“, dem Hauptorgan des Europäischen Systems 
der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank, werden die Entscheidungen über die 
Leitzinsen - die wohl bedeutendsten Entscheidungen, die in der Europäischen Union getroffen 
werden - bislang zwar regelmäßig im Konsens, aber auf der Grundlage einer an sich 
möglichen Beschlußfassung mit einfacher Mehrheit getroffen. Da die Mehrheit der nationalen 
Notenbankgouverneure das Sagen hat, verfügt die Europäische Zentralbank über kein Veto. 
Auch im Rahmen des auf der Grundlage einer Ermächtigung in dem Vertrag von Nizza 
inzwischen beschlossenen Rotationssystems, wonach – rotierend - einzelne nationale 
Gouverneure bei Entscheidungen über Leitzinsen nicht mitstimmen, hat die Europäische 
Union keine Vetorecht. Wenn das bisherige Verfahren der Entscheidung im Konsens nicht 
mehr befolgt wird und es aus Gründen unterschiedlicher Auffassungen der nationalen 
Gouverneure über die Ausrichtung der Zinspolitik zu Kampfabstimmungen und 
Mehrheitsentscheidungen kommt, muß sichergestellt sein, daß das Abstimmungsverhalten der 
einzelnen Mitglieder des Rates nicht an die Öffentlichkeit dringt. Ob die Geheimhaltung 
gelingt, ist eine offene Frage. Nicht erst in jüngster Zeit ist in beängstigender Weise deutlich 
geworden, daß einige nationalen Zentralbanken der Europäischen Zentralbank die Befugnis 
streitig zu machen versuchen, daß sie –  wie bei allen Zentralbanken üblich – allein gegenüber 
der Öffentlichkeit und den Finanzmärkten die Sprecherrolle wahrnimmt. 
 
 

                                                 
8 Siehe Horst Siebert, „Italien in der Klemme“, Handelsblatt Wirtschafts- und Finanzzeitung, 
Düsseldorf/Frankfurt, 12. 06. 2006 zitiert nach Deutsche Bundesbank Auszüge aus Presseartikeln, Nr. 25, 14. 06. 
2006.  
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